
 

 

 

   

Umweltkanzlei Dr. Rhein  Beratungs- und Prüfgesellschaft mbH 

Würzburger Straße 8 Tel.: +49 (0) 511 . 228 514 - 0 

D – 30880 Laatzen  Fax: +49 (0) 511 . 228 514 - 22 

Betriebsstätte Dresden: 

Heidestraße 21 Tel.: +49 (0) 351 . 795 242 - 44 

D – 01127 Dresden Fax: +49 (0) 351 . 862 964 - 95 
 

 

Geschäftsführer: 

Dr. Hans-Bernhard Rhein 

 

info@umweltkanzlei.de 

www.umweltkanzlei.de 
 

 

Amtsgericht Hannover, HRB 218 671 

USt-IdNr.: DE 268465364 

Commerzbank 

IBAN: DE30 2504 0066 0258 8788 00 

BIC:  COBADEFF250 
 

 D500_Stand 01/2020 Seite 1 von 1 

Dienstleistungsinformation 

Merkblatt für Produktsicherheit 

Manche Hersteller von Erzeugnissen verwenden das Mittel des Sicherheitsdatenblatts, um auf 

mögliche gesundheitliche Gefahren hinzuweisen. Leider sind viele Abschnitte des für Stoffe 

und Gemische gedachten Sicherheitsdatenblattes für Erzeugnisse nicht sinnvoll verwendbar, 

während andere wichtige Daten zum Erzeugnis im Sicherheitsdatenblatt nicht vorgesehen 

sind.  

Aus diesen Gründen haben wir ein vergleichbares Dokument für Erzeugnisse konzipiert, in 

welchem alle wichtigen Informationen zum Erzeugnis aufgeführt sind.  

Das „Merkblatt für Produktsicherheit“ oder prägnanter „Produktpass“ 

Neben den auch im Sicherheitsdatenblatt vorgesehenen Herstellerangaben und anstelle der 

stofflichen Angaben die technischen Daten des Erzeugnisses werden im Sicherheitsdatenblatt 

die rechtliche Einordung des Produkts und die gesetzlichen Grundlagen hierfür benannt.  

Es werden die gesetzlich vorgeschriebenen und freiwilligen Kennzeichnungen, Zertifikate und 

Normen angegeben. 

Auch mögliche Gefahren des Erzeugnisses bei der Verwendung oder durch enthaltene Stoffe 

werden in entsprechenden Abschnitten angegeben. 

Neben den bei der Beförderung zu berücksichtigenden Anforderungen sind auch Hinweise zur 

Rückgabe oder zum Recycling bzw. zur Entsorgung aufgeführt. 

Somit stellt das Merkblatt für Produktsicherheit eine Möglichkeit dar, mit der Sie 

 eine optimale Vorbereitung gegenüber der Kontrolle durch die Marktüberwachung haben, 

 einen Zugewinn an Rechtssicherheit durch produktsicherheitsrelevante Daten an einer 

Stelle haben, 

 eine Entlastung von Mitarbeitern bei Kundenberatung im Tagesgeschäft erreichen, 

 eine Verkaufshilfe haben, insbesondere beim Musterkauf, 

 Ihre Kunden, wie gewerbliche Vertreiber oder gewerbliche Verwender, unterstützen, 

damit diese über die produktbezogenen arbeitsschutz- und umweltschutzrechtlichen 

Vorgaben sowie die Entsorgung und Beförderung des Produkts informiert werden.  
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